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ZMR Zeitschrift für Miet- und Raumrecht
ZRP Zeitschrift für Rechtspolitik
ZUM Zeitschrift für Urheber- und Markenrecht



Einleitung





A. Kommunikationsformen des Internetzeitalters  
und ihre (verfassungs-)rechtliche Relevanz

Jeder kennt sie, nahezu jeder nutzt sie: Die modernen Kommunikationsmedien 
haben seit dem Siegeszug der digitalen Revolution den gesellschaftlichen Alltag 
durchdrungen und sind aus ihm nicht mehr wegzudenken. Sie berühren nahezu 
alle Bereiche unserer Gesellschaft, allen voran die Grundfesten sozialen 
Miteinanders – nämlich die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren 
und gemeinsam agieren. Das Internet und auf diesem basierende mobile 
Technologien bieten neue Möglichkeiten zu kommunikativem Austausch und 
kollaborativem Handeln. Diese Möglichkeiten haben im Wesentlichen zu einer 
zweigleisigen Entwicklung geführt. Zum einen wird das Internet zur 
Organisation und Ankündigung von Veranstaltungen und Aktionen jeder Art 
genutzt. Diese Form der Internetnutzung wirkt extern über den virtuellen Raum 
hinaus in den physischen hinein. Dabei ist nicht nur die Planung tradierter 
Formen der Kommunikation vom technischen Wandel betroffen. Unmittelbarkeit 
und Geschwindigkeit internetbasierter Kommunikation haben auch zu ganz 
neuen, rein virtuellen Kommunikationsformen geführt.

Diese historisch gesehen immer noch jungen Entwicklungen werfen eine 
Vielzahl verfassungs- und einfachrechtlicher Fragen auf. Mit dem „virtuellen 
Raum“ wurde unzweifelhaft neuer Raum zur Verwirklichung grundrechtlicher 
Freiheiten gewonnen. Gleichermaßen hat die Digitalisierung auch zu veränder-
ten Grundrechtsgefährdungslagen geführt. Mit der vorliegenden Arbeit sollen 
Möglichkeiten der Ausübung kommunikativer Freiheiten im Rahmen ausge-
wählter Kommunikationsformen des Internetzeitalters aufgezeigt und Maßstä-
be zur Vornahme eines verhältnismäßigen Ausgleichs mit kollidierenden Inter-
essen entwickelt werden. Zu den hybridartigen Kommunikationsformen des 
Internetzeitalters, die in virtuellen Räumen Ursprung und Gestaltung finden 
und sich sodann in der physisch-realen Welt konstituieren, gehören sog. Flash- 
mobs, Smartmobs und Facebook-Partys. Ganz auf die körperliche Zusammen-
kunft mehrerer Personen verzichten die Kommunikationsformen des virtuellen 
Raums. Hierzu gehören virtuelle Blockadeaktionen, virtuelle Zusammenkünfte 
zu Kommunikationszwecken und Shitstorms. Folgend soll ein erster, beispiel-
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haft einleitender Blick auf die themengebenden Phänomene gelenkt werden, um 
sodann die einzelnen sich stellenden (verfassungs-)rechtlichen Probleme zu be-
leuchten.

I. Kommunikationsformen des urbanen Raums:  
Flashmobs, Smartmobs und Facebook-Partys

Flash- und Smartmobs sind rudimentär geplante Zusammenkünfte im öffentli-
chen Raum. Die Grenzen beider Erscheinungsformen sind fließend. Flashmobs 
haben vorwiegend „Eventcharakter“, können aber auch künstlerisch motiviert 
sein. So gab sich in der ersten als Flashmob bezeichneten Aktion des Journalis-
ten Bill Wasik im Jahr 2003 eine mehrere hundert Teilnehmer umfassende 
Gruppe als spirituelle Gemeinschaft aus, die in einem New Yorker Kaufhaus 
zur Überraschung von Verkäufern und Kunden vorgab, einen „Liebesteppich“ 
kaufen zu wollen.1 Aufgrund umfangreicher Berichterstattung und positiver 
Resonanz in den Medien, vor allem im Internet, hat das Phänomen Flashmob 
schnell begeisterte Nachahmer gefunden.2 Im Laufe der folgenden Jahre hat es 
sich als gesellschaftliches Moment etabliert und ist regelmäßig vornehmlich auf 
hochfrequentierten Orten in denkbar unterschiedlichsten Gestaltungen und 
Formen zu beobachten.3 So kommt es regelmäßig etwa zu Kissenschlachten auf 
öffentlichen Plätzen, Massenbestellungen in Fastfood-Restaurants, Gesangs- 
und Musikdarbietungen oder Tanzchoreografien.4

Smartmobs zeichnen sich demgegenüber durch politische und soziokritische 
Intentionen aus und stellen als solche neue Formen des gesellschaftlichen Pro-
testes dar.5 So stellten sich beispielsweise Teilnehmer sog. „Die-ins“ inmitten 
belebter Plätze auf Kommando tot und versperrten mit ihren reglosen Körpern 
unbeteiligten Passanten den Weg, um so gegen die geplante Laufzeitverlänge-
rung für Kernkraftwerke zu demonstrieren.6 Auch Bundeskanzlerin Angela 
Merkel wurde bereits Ziel eines Smartmobs. Bei einem Wahlkampfauftritt 2009 

1 Vgl. auch die detaillierte Beschreibung des Projektes und die weiteren in dessen Rah-
men durchgeführten Flashmobs durch den Initiator Wasik, Harper’s Magazine 312 (März 
2006), 56 (57 ff.); ders., And then there’s this: how stories live and die in viral culture, 2009, 
S.  5 ff. und auf dem Online-Blog von Wasik abrufbar unter http://billwasik.com/post/ 
104403795/the-mob-project (zuletzt aufgerufen am 25.05.2017).

2 Weitere Beispiele finden sich bei Knöfel, Der Spiegel vom 01.09.2003, Nr.  36, S.  160 f.
3 Vgl. hierzu etwa Jochem, Performance 2.0, S.  57 f.; Bauer, Jugendkulturelle Szenen als 

Trendphänomene, S.  82 ff. (83).
4 Weitere Beispiele finden sich bei Jochem, Performance 2.0, S.  17 f.
5 Stalberg, KommJur 2013, 169 (170); Neumann, NVwZ 2011, 1171 (1172).
6 Jochem, Performance 2.0, S.  57 f.
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klatschten und jubelten Teilnehmer immer wieder an unpassenden Stellen ihrer 
Rede, um sie auf diese Weise medienwirksam zu kritisieren.7 Schließlich wird 
im Rahmen aktuell besonders populärer „Carrotmobs“ das Prinzip des Boy-
kotts in sein Gegenteil verkehrt, indem umweltfreundliche Geschäfte massen-
haft besucht und leer gekauft werden. Hierdurch soll nachhaltiges bzw. umwelt-
bewusstes Marktverhalten der Ladenbetreiber öffentlichkeitswirksam belohnt 
werden.8 Smartmobs werden aber auch im umgekehrten Sinn von Gewerkschaf-
ten im Rahmen des Arbeitskampfes als Streikmittel verwendet, indem etwa 
durch massenhaftes Einkaufen von Centartikeln oder „spontanem“ Stehenlas-
sen von Großeinkäufen im Kassenbereich aktiv in den ordnungsgemäßen Be-
triebsablauf eingegriffen wird.9

Bei Facebook-Partys geht es hingegen um Veranstaltungen, zu denen über 
ein soziales Netzwerk eingeladen werden soll, wobei die „Einladungen“ dabei 
bewusst oder unbewusst an eine breite Öffentlichkeit gerichtet werden. Dies 
kann dazu führen, dass auch zu privaten Veranstaltungen hunderte „ungeladene 
Gäste“ erscheinen, die sich nur durch den Einsatz von Ordnungskräften wieder 
unter Kontrolle bringen lassen.10 Wie gravierend die Konsequenzen eines falsch 
gesetzten Mausklicks sein können, zeigt der medial wohl bekannteste Fall 
„Thessa“: 2011 hatte ein minderjähriges Mädchen eine private Geburtstagsfeier 
organisieren wollen, die durch ein leichtes Versehen in eine Massenveranstal-
tung ausartete. Nachdem sie auf ihrem Facebook-Profil die Einladung zu ihrer 
Geburtstagsparty veröffentlicht hatte, haben 15.000 Personen binnen kürzester 
Zeit ihren Besuch angekündigt. Trotz unverzüglicher Absage der Veranstaltung 
nach Bemerken des Fehlers erschienen 1.600 ungeladene Gäste am Elternhaus 
und in der Nachbarschaft der Jugendlichen. Zur Bewältigung der Situation be-
durfte es eines Großeinsatzes der örtlichen Polizeibehörde.11 Aber auch Face-
book-Partys, die bewusst als öffentliche Veranstaltungen geplant werden, füh-
ren regelmäßig zu hohen Sach- und Personenschäden: Der öffentlichen Einla-
dung eines Jugendlichen zum Sylter Badestrand Westerland folgten etwa 5.000 

7 Klatt, INDES 3/2012, 31 (31) m. w. N. Gar nicht erst zu Wort kam der damalige Verteidi-
gungsminister Thomas de Maizière vor lauter Jubel bei einer Veranstaltung an der Berliner 
Humboldt-Universität, vgl. hierzu Sator, Rhein-Zeitung vom 12.04.2013, S.  4.

8 Oberhuber, F.A.S. vom 14.02.2010, Nr.  6, S.  42; Albrod, Welt am Sonntag vom 
04.12.2011, Nr.  49, S.  16; Fichter, Zeit Wissen vom 15.03.2011, S.  82; Kaufmann, Welt kom-
pakt Nr.  112 vom 29.05.2012, S.  16.

9 Vgl. hierzu aus der umfangreichen medialen Berichterstattung statt vieler Bergt, taz 
Berlin lokal vom 29.09.2008, S.  22.

10 Levin/Schwarz, DVBl 2012, 10.
11 Supp, Der Spiegel Nr.  30 vom 25.07.2011, S.  55. Ausführliche Darstellungen weiterer 

eskalierter Facebook-Partys und ihre Folgen m. w. N. finden sich auf http://de.wikipedia.org/
wiki/Facebookparty#Facebook-Partys, (zuletzt aufgerufen am 25.05.2017).
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„Gäste“. Für die von der Gemeinde übernommene Bereitstellung von Sanitäran-
lagen und Mülleimern sowie für den Einsatz von Polizeibeamten, Rettungs-
schwimmern und Sanitätern fielen Kosten in Höhe von mehr als 20.000 € an.12 
Eine weitere Facebook-Party in der Münchener S-Bahn führte zu 50 teils stark 
beschädigten Zügen und einem Gesamtschaden in Höhe von 230.000 €.13

Die durch das Internet geschaffenen Kommunikationsmöglichkeiten stellen 
damit eine zweiseitige Medaille dar. Auf der einen Seite werden vor allem 
Flash- und Smartmobs als kreative, wenn nicht gar künstlerische, das Stadtbild 
bereichernde Aktionen begrüßt und auch von unbeteiligten Dritten als Erlebnis 
bewertet.14 Smartmobs können darüber hinaus ein wichtiges Element gesell-
schaftlicher Meinungsbildungsprozesse darstellen. In diesem Zusammenhang 
muss die seit der „Love-Parade-Entscheidung“ des Bundesverfassungsgerichts 
aus dem Jahr 2001 auf Eis gelegte Frage wiederbelebt werden, ob und inwieweit 
eventartige Zusammenkünfte vom Schutzbereich des Art.  8 Abs.  1 GG erfasst 
werden. Zwar hat sich das Bundesverfassungsgericht seinerzeit mit dem grund-
legenden Problem der möglichen Versammlungsqualität von Event-Veranstal-
tungen auseinandergesetzt und entsprechende Maßgaben zur Abgrenzung von 
Versammlung und Ansammlung entwickelt. Durch den zunehmenden Einfluss 
des Internets auf identitätsstiftende Prozesse des Einzelnen stellt sich jedoch die 
Frage, ob die dort aufgestellten Kriterien weiterhin Gültigkeit haben oder – der 
Wandlung des gesellschaftlichen Verständnisses individueller Freiheit – ent-
sprechend, einer Anpassung bedürfen. Angesichts der Vielfalt und Kreativität 
der neuen Ausdrucksformen, sind diese ferner mit Blick auf die Kunstfreiheit 
aus Art.  5 Abs.  3 S.  1 GG, sowie der Meinungs- und Rundfunkfreiheit aus Art.  5 
Abs.  1 GG zu beleuchten. Schließlich könnten neue Ausdrucksformen, soweit 
sie zum Arbeitskampf eingesetzt werden, dem Schutzbereich der Koalitionsfrei-
heit aus Art.  9 Abs.  3 GG unterfallen.

Die Kehrseite dieser Medaille stellen besondere Herausforderungen für die 
Ordnungsbehörden dar. Besondere Schwierigkeiten im Umgang mit den Kom-
munikationsformen des Internetzeitalters stellen sich zunächst durch die dezen-
trale Informationsverbreitung über moderne Kommunikationsmittel.15 Einmal 
ins Internet eingestellt, können dessen kurze Informationswege zu einem kaum 
beherrschbaren Informationsfluss führen, der sich schlussendlich in nicht mehr 
kontrollierbaren Massenveranstaltungen konkretisieren kann. Mithilfe des In-
ternets können Zusammenkünfte binnen so kurzer Zeit koordiniert werden, 

12 Deutsche Presse-Agentur, DIE WELT, 15.06.2009, Nr.  136, S.  36.
13 Deutsche Presse-Agentur, Bayerische Rundschau vom 12.12.2011, S.  3; dies., Welt 

kompakt München Nr.  249 vom 22.12.2011 S.  15.
14 Stalberg, KommJur 2013, 169 (169).
15 A.A. Lenski, VerwArch 2012, 539 (541).
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dass eine angemessene Reaktion auf Seiten der Behörden nicht mehr möglich 
ist. Verstärkt wird dieser „Überraschungseffekt“ durch die zumeist fehlende 
Anmeldung der Veranstaltungen bei den zuständigen Ordnungsbehörden. Diese 
Präventionshindernisse werden von Defiziten in repressiver Hinsicht flankiert: 
Zum einen zeichnet sich die moderne Internetkommunikation durch eine enor-
me Verästelung der Kanäle aus. Dadurch wird der Ursprung einer sich rasch 
verbreitenden Information verschleiert. Zum anderen begünstigt die internetge-
stützte Kommunikation weitgehend Anonymisierungsprozesse, die in sicher-
heitsrechtlich relevanten Fällen die Identifikation und Adressierung von Verant-
wortlichen erschweren kann.16 Dem lässt sich auch nicht pauschal gegenüber-
stellen, dass sich der Informationsvorsprung der Teilnehmer vor den Behörden 
durch einen öffentlich zugänglichen und damit auch für Sicherheitskräfte und 
Ordnungsbehörden sichtbaren Informationsfluss wieder auflöse.17 Zusammen-
gefasst bedeutet die virtuelle Planung physischer Zusammenkünfte für Behör-
den eine verkürzte Reaktionszeit zur Bewältigung von Gefahren, die im Vorfeld 
mangels Erkennbarkeit der Größenordnung nur schwerlich abschätzbar sind.18

Wie die Fragen nach wirksamer (und zulässiger) Gefahrenabwehr, angefan-
gen mit der Frage nach dem jeweils anwendbaren Rechtsregime, in diesem Zu-
sammenhang zu beantworten sind, hängt freilich wesentlich von den Ergebnis-
sen des verfassungsrechtlichen Teils ab. Ausgehend vom Grundsatz der Polizei-
festigkeit der Versammlungsfreiheit muss mithin zunächst für diejenigen 
Kommunikationsformen, die nach den Ergebnissen des verfassungsrechtlichen 
Teils Versammlungen im Sinne von Art.  8 Abs.  1 GG darstellen, die Anwend-
barkeit des Versammlungsrechts geprüft werden. Sollte diese bejaht werden, 
stellt sich im Rahmen des versammlungsrechtlichen Maßnahmenregimes 
schwerpunktmäßig die Frage nach der Auflösbarkeit einer nicht angemeldeten 
sowie leiterlosen Versammlung. Für alle übrigen physischen Kommunikations-

16 Lenski, VerwArch 2012, 539 (541), die dies jedenfalls bzgl. der Initiatoren annimmt.
17 So aber Lenski, VerwArch 2012, 539 (541 f.), die auf die aufgrund der bestehenden Net-

zöffentlichkeit frei zugänglichen Informationsplattformen rekurriert. Die Annahme mag 
zwar grds. zutreffend sein, sie greift jedoch zu kurz bei Zusammenkünften, die über mehre-
re Plattformen organisiert werden und bei denen es ohne entsprechende Kenntnisse nicht 
möglich sein wird sämtliche Informationsflüsse nachzuvollziehen.

18 Vgl. zur im Anfangsstadium befindlichen Entwicklung von Bewältigungsstrategien 
vonseiten der Behörden die Empfehlungen zum Umgang mit Veranstaltungen, die über sozi-
ale Netzwerke initiiert werden (Facebook-Partys, Flashmobs etc.) des saarländischen Minis-
teriums für Inneres und Sport in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der 
Ordnungspolizeien, dem Landespräsidium und der Fachhochschule für Verwaltung, das sich 
ansatzweise mit den Kommunikationsformen des urbanen Raums auseinanderzusetzen ver-
sucht, online abrufbar unter http://www.saarland.de/dokumente/res_innen/Party-Ratgeber.
pdf, zuletzt besucht am 27.05.2017.


